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Frau Bürgermeisterin  
Ilona Volk 

 

Am Marktplatz 2  
67105 Schifferstadt  
  
 Schifferstadt, den 21. November 2024 

 

Betreff: Antrag zur Änderung Entgeldsatzung Abwasserbeseitigung   

      

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Volk,  

angesichts der anstehenden Änderung der Entwässerungssatzung stellt die Fraktion 

Bündnis90/Die Grünen für die Werkausschusssitzung am 27.11.2024 folgenden Antrag: 

Wir beantragen den Versiegelungsgrad und die Versiegelungsart der Eigentümerflächen bei 

der Berechnung der Nutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen 

und das Verfahren in eine aktualisierte Abwasser-Entgeldsatzung als Beschlussempfehlung 

für den Stadtrat aufzunehmen.   

Begründung: 

Die jetzt noch gültige Entgeldsatzung für Abwasserbeseitigung ist von 2001 und entspricht 

bekanntermaßen nicht mehr der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes und 

aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Der grundsätzliche Änderungsbedarf in Kombination mit 

der vom Katasteramt angemahnten Überprüfung der Grundstücksgrößen führt zu einer 

nötigen Aktualisierung der Satzung für Schifferstadt. In dem Zusammenhang sollte auch 

gleich die klimapolitische Notwendigkeit, den Kunden zu motivieren, möglichst viel 

Regenwasser bodennah versickern zu lassen, in der Satzungsänderung berücksichtigt 

werden.  

Durch das Entsiegelungsprogramm der Stadt Schifferstadt werden bereits Anreize gegeben, 

versiegelte Flächen zu reduzieren um so auch auf Privatgrundstücken dem 



 
 
 
 
Fraktion im Stadtrat Schifferstadt 

 
 

  

 

Ulla Behrendt-Roden   Daniel Jalalpoor 
Fraktionsvorsitzende   Stellvertr. Fraktionsvorsitzender 
Mail: ubehrendtroden@gmail.com   Mail: daniel_jalalpor@gmx.de 
    

Seite 02 

Schwammstadtprinzip Geltung zu verschaffen. Da Maßnahmen zur Entsiegelung bisher 

keinerlei Auswirkungen auf die Höhe der Abwassergebühren haben, obwohl durch 

Entsiegelungsmaßnahmen auch die Kanalisation und Abwasserbeseitigung weniger in 

Anspruch genommen werden, gab es immer mal wieder Beschwerden von Bürgerinnen 

und Bürgern, die dies verständlicherweise beanstandet haben. Inzwischen gibt es viele 

Beispiele von Gemeinden, die den tatsächlichen Verbrauch bei der Abrechnung 

berücksichtigen (Landau, Schwetzingen, Hassloch etc.). 

Daher stellen wir als Bündnis 90/Die Grünen den Antrag, neben der Grundgebühr den 

tatsächliche Umfang und die Art Versiegelung bei der Kostenabrechnung zu 

berücksichtigen und dies als Standard in die Entgeldsatzung aufzunehmen.  

   

 Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße  

 

Ulla Behrendt-Roden 

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen 

 



     
 

    
    
    
    
    

            

 




